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matsch anfror, wurden durch einen erneuten Streueinsatz die Glätte und die Schneereste besei-
tigt. 
 
Auch danach wurden die geforderten Winterwartungsleistungen zeit- und problemgerecht er-
bracht. Die geringen Salzvorräte wurden durch den Einsatz von Splitt und Kainit im Fahrbahnbe-
reich sowie durch Lavagranulat im Radwegebereich gestreckt. 
 
Es bestand zu keiner Zeit die Gefahr, dass die Stadt Münster ihren gesetzlichen Pflichten bei der 
Winterwartung nicht nachkommen könnte. 
 
 
Wurden die nach der Straßenreinigungssatzung den Anliegern übertragenen Pflichten 
ausreichend erfüllt? 
 
Die Überprüfung der Erfüllung der Winterdienstpflichten der Anlieger obliegt dem Ordnungsamt 
der Stadt Münster. Das Ordnungsamt teilt dazu Folgendes mit: 
 
Der Nichterfüllung der Winterdienstpflichten durch Anlieger wurde vom Ordnungsamt im Rahmen 
der personellen Möglichkeiten nachgegangen. Es kam zu zahlreichen Ermahnungen; Ordnungs-
widrigkeitenverfahren wurden jedoch nicht durchgeführt. Insgesamt ergibt sich der Eindruck einer 
eher unvollständigen Erfüllung der Winterdienstpflichten. Hierbei sind jedoch die für unsere Zeit 
außergewöhnlichen Witterungsbedingungen zu berücksichtigen, die eine Erfüllung der Anlieger-
pflichten deutlich erschweren. So war es z.B. zeitweise nicht möglich, Streusalz oder abstump-
fende Mittel zu erwerben. 
 
Die AWM haben im Rahmen ihrer Öffentlichkeitsarbeit in den lokalen Medien wiederholt auf die 
Pflichten der Anlieger hingewiesen und den Informationsflyer „Rutschfrei durch den Winter!“ in 
2009 neu aufgelegt und über die Bezirksvertretungen, Münster Marketing und das Ordnungsamt 
verteilt. 
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Hat sich der Umfang der witterungsbedingten Unfälle und Personen- oder Sachschäden 
im Stadtgebiet merklich vergrößert? 
 
Nach Auskunft des Polizeipräsidiums haben sich im Zeitraum 16.12.2009 bis 01.02.2010 im 
Münsteraner Stadtgebiet insgesamt 1.375 Unfälle ereignet. Zum Vergleich im Zeitraum 
01.10.2009 bis 15.11.2009 gab es ca. 1.013 Unfälle. Von den 1.375 Unfällen waren 410 Unfälle 
glättebedingt. Bei 39 der 410 glättebedingten Unfälle gab es verletzte Personen. 
Es ist festzuhalten, dass es hinsichtlich der Gesamtunfallzahl eine Erhöhung der Unfallzahlen 
durch die Witterung gab. Hierbei ist allerdings zu berücksichtigen, dass sich eine Vielzahl der 
Unfälle auf Nebenstraßen ereignete (insbesondere in der vierten Kalenderwoche), bei denen 
keine Winterdienstpflicht vorliegt. 
Bezüglich der Personenschäden liegt der Anteil der Unfälle mit Personenschaden bei 9,5 %, so 
dass es sich bei über 90 % der Unfälle um Blechschäden handelte. 
 
Bezüglich von Personenschäden auf Gehwegen liegen keine Zahlen vor. Der Presse war ledig-
lich zu entnehmen, dass in den Krankenhäusern –wie jeden Winter- vermehrt glatteisbedingte 
Sturzunfälle behandelt wurden. 
 
 
Besteht nach den Erfahrungen des Winters 2009/2010 die Notwendigkeit, die personelle 
und technische Vorhaltung von Ressourcen bei den AWM und bei der Verwaltung zu ver-
stärken? 
 
Aufgrund der langjährigen Erfahrungen mit den Einsatzen und Streumittelverbräuchen bestehen 
aus der Sicht der AWM auch trotz des aktuellen strengen und lang anhaltenden Winters keine 
Notwendigkeiten zur Erhöhung von personellen und/oder  technischen Ressourcen. 
Auch die Vergrößerung der Lagerkapazität für Streumittel ist weder technisch erforderlich noch 
wirtschaftlich vertretbar. 
 
Trotz der anhaltenden winterlichen Wetterbedingungen hat der kommunale Straßen- und Winter-
dienst bisher hervorragende Arbeit geleistet. 
Dennoch stehen die kommunalen Betriebe wie erstmals in diesem Jahr vor Schwierigkeiten, 
wenn die Salzproduzenten nur noch Autobahnmeistereien und Landesbetriebe mit Streusalz für 
den Straßenbetrieb beliefern und die Preise wie zu beobachten unverhältnismäßig steigen. 
 

 Steinsalz 2009: 62,50 €/t  netto.  
 Steinsalz 2010:  105,- €/t netto, teilweise wurden bis zu  220,- € gefordert. 
 Kalirohsalz 2010: 95 – 120,- €/t netto 
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Welcher Mehraufwand ergibt sich im Winter 2009/2010 (voraussichtlich) gegenüber den 
Vorjahren bzw. den durchschnittlichen Anforderungen an die Winterwartung? Wie verhält 
sich die Winterwartung in Münster im kommunalen Vergleich (mit anderen mittleren Groß-
städten)? 
 
Die Winterdienstkosten werden analog der Wirtschaftsplanperioden im Rahmen der Jahresab-
schlussrechnung jährlich ausgewiesen. 
 
Für das Jahr 2009 ist festzuhalten, dass sich die Kosten für AfA, Kfz-Steuer, sonstige betriebliche 
Aufwendungen, Zinsen, Verwaltungsgemeinkosten und Entlastungsbeträge der eingesetzten 
Winterdienstfahrzeuge gegenüber dem Jahresergebnis für 2008 nicht verändern. 
Aufgrund der zahlreichen intensiven Einsätze steigen die Werkstatt- und Ersatzteilkosten auf das 
Doppelte. Bereits gebuchte Beträge für den Einsatz von Drittfirmen zeigen, dass hier die Kosten 
um den Faktor 4 gestiegen sind. Dieser Faktor kommt auch bei den Kosten für Mitarbeiter ande-
rer Ämter zur Anwendung. Aus den bereits bezahlten Rechnungen für Salz und Granualt ergibt 
sich der Faktor 5 gegenüber 2008. (siehe dazu nachfolgende Tabelle) 
 

 
 
Die Kosten für den Winterdienst werden demnach für das Jahr 2009 voraussichtlich insgesamt 
rund 2,5 Mio. € betragen, d.h. der Haushaltsansatz der Stadt Münster wird nach Abzug der Kos-
tenanteile der Stadtwerke für die Winterwartung der Bushaltestellen für den verbleibenden städti-
schen Anteil von ca. 2,3 Mio € um 1 Mio. € überschritten. 
 
Die bisherige Prognose der Winterdienstkosten für das Jahr 2010 lässt wiederum ein deutliches 
Defizit erwarten, da der Haushaltsansatz der Stadt für das Jahr 2010 in Höhe von 1,3 Mio. € auf-
grund der außerordentlich hohen Anzahl von großen Winterdiensteinsätzen im Januar 2010 
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komplett aufgebraucht ist und für das restliche Jahr zumindest in den Monaten Februar, März 
und Dezember erfahrungsgemäß mit weiteren Einsätzen zu rechnen sein wird. 
 
 
Erörtert werden sollte auch die gegenwärtige Finanzierung des Winterdienstes aus allge-
meinen Steuermitteln. Worin bestehen die Schwierigkeiten, eine Gebühr für die Winterwar-
tung rechtssicher zu gestalten, welche Chancen hat die von verschiedenen Seiten gefor-
derte Einbeziehung der Straßenreinigung incl. Winterwartung in die Grundsteuer? 
 
Im Wesentlichen haben zwei Gründe dazu geführt, dass die Winterdienstkosten in Münster nicht 
über separate Winterdienstgebühren refinanziert werden: 
 

 Die durchschnittlichen Winterdienstkosten betragen im langjährigen Mittel etwa 1 bis 1,5 
Mio. € pro Jahr. Der administrative Aufwand für die Erhebung einer separaten Gebühr wä-
re angesichts dieses geringen Kostenumfanges deutlich zu hoch. 

 
 Insgesamt nur rund 50% aller Grundstückseigentümer in der Stadt Münster beteiligen sich 

über Straßenreinigungsgebühren an der Finanzierung der Stadtreinigung, partizipieren 
aber an einer „Sauberen Stadt“. Gründe hierfür sind u.a. die großen Anteile von Straßen- 
und Wegeflächen außerhalb von bebauten Ortslagen, der im Eigentum des Straßenbau-
lastträgers Stadt Münster befindlichen Flächen, der nicht gewidmeten Wege und der 
Straßen, die satzungsgemäß für die Anliegerreinigung deklariert sind. 

 
 

 Eine separate Winterdienstgebühr wäre zudem sozial unausgewogen, da eine Gebühr 
gemäß Kommunalabgabengesetz den direkten Aufwand der Leistungen widerspiegeln 
müsste, d.h. die Straßen die in den höheren Winterdienstprioritäten liegen müssten eine 
(wesentlich) höhere Gebühr bezahlen, als die Anlieger von Wohnstraßen. 
Die betroffenen Anlieger dieser Hauptstraßen und Buslinienstraßen liegen i.d.R. bereits 
heute gemäß Straßenreinigungsgebührensatzung in den Gebührenklassen mit mehrmali-
ger Reinigung pro Woche (2- bis 6-malige Reinigung) und müssen sowohl die mehrfache 
Gebühr für die Regelreinigung der Straßen als auch die höheren Verkehrsbelastungen al-
lein tragen. 

 
 Hinzu kommt, dass die Winterdienstaufwendungen witterungsbedingt und aufgrund der 

differenzierten Winterdienstprioritäten räumlich erheblichen Schwankungen unterliegen 
und in der Folge die separaten Winterdienstgebühren ebenfalls permanenten Anpas-
sungserfordernissen unterworfen wären. 

 
 Die vorsitzende Richterin am Oberverwaltungsgericht, die am 27.5.2003 die Finanzierung 

des Münsterschen Winterdienstes durch die Straßenreinigungsgebühr als nicht statthaft 
beurteilte, empfahl der Stadt Münster u.a. aus den v.g. Gründen, von einer Gebühr Ab-
stand zu nehmen. 

 
 Es böte sich an, die Winterdienstaufwendungen, die seit dem Urteil des OVG Münster aus 

dem allgemeinen Haushalt der Stadt Münster getragen werden, dauerhaft über die 
Grundsteuer zu refinanzieren.  

 
I. V. 
 
gez. 
 
Bickeböller 
Stadtkämmerin 
 
  


